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1   A l l g e m e i n e s  
 
Mit diesem Rundschreiben werden weitergehende Hinweise zur maschinellen Berechnung der 
Altersteilzeitbeträge Tarif bekannt gegeben.  
 
 
1 . 1  L o h n a r t e n  
 
1.1.1 Gemeinsame Lohnarten Tarif  und Besoldung 
 
Die im IPV System hinterlegten Lohnarten: 
 

Lohnart Infotyp 0014  
Wiederkehrende 

Be/Abzüge 

Infotyp 0015  
Ergänzende Zah-

lung 
2150 Vollstreckungsd. Fin X  
2211 Zinsersparnis stpfl. X X 
2212 Geldw. Vorteil SV-pfl. X X 
3728 Wohnungsdienstanschluss X X 

 
sind für die Bereiche Besoldung und Tarif eingerichtet. Bei der maschinellen Berechnung der 
Altersteilzeit sind diese Sachverhalte für Besoldung und Tarif unterschiedlich zu behandeln. Die 
Lohnarteigenschaften sind für den Bereich Tarif bisher nicht angepasst; daher würde bei An-
wendung dieser Lohnarten für Tarif die Verarbeitung nicht korrekt erfolgen Bislang war dies 
unkritisch, da im Bereich Tarif die Aufstockungsbeträge manuell berechnet wurden. Sollte bei 
der maschinellen Berechnung von Altersteilzeit Tarif eine der o.g. Lohnarten für Tarif benötigt 
werden, bitten wir um Benachrichtigung. Aufgrund der anfallenden Arbeiten für den Release-
wechsel wird dann geprüft werden, wann die benötigten Lohnarten für den Bereich Tarif in das 
IPV System eingestellt werden können. 
 
 
1 . 2  A u s s c h l u s s  v o n  d e r  m a s c h i n e l l e n  A l t e r s t e i l z e i t b e r e c h n u n g  
 
1.2.1 Monatl iche Erschwerniszuschläge 
 
In Monatsbeträgen festgelegte Erschwerniszuschläge müssen in der Arbeitsphase des Block-
modells in voller Höhe gezahlt werden. Sie dürfen in diesem Fall nicht arbeitszeitanteilig gezahlt 
werden. Da aber systemseitig diese Lohnarten arbeitszeitanteilig gekürzt werden, sind die be-
troffenen Personalfälle weiterhin manuell zu berechnen. 
 
 
1.2.2 Durchschnit tsberechnungen 
 
1.2.2.1 Durchschnit tsberechnung für Schicht- und Wechselschichtzulagen 
 
In Tz. 2.1 des IPV Rundschreibens Nr. 11/2004 haben wir ausgeführt, dass für Personalfälle in 
Altersteilzeit mit einer Durchschnittsberechnung der Schicht- und Wechselschichtzulagen auch 
die gesamte Altersteilzeitberechnung manuell durchzuführen ist.  
Da eine solche Durchschnittsberechnung im Regelfall nur für die Freistellungsphase erforderlich 
ist, kann die Berechnung der Altersteilzeit in der Arbeitsphase maschinell erfolgen.  
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1.2.2.2 Durchschnit tsberechnung für unständige Bezügebestandtei le 
 
Unter Tz. 2.1 des IPV Rundschreibens Nr. 11/2004 haben wir ausgeführt, dass für Personalfälle 
mit einer Durchschnittsberechnung der unständigen Bezügebestandteile die gesamte Altersteil-
zeitberechnung manuell durchzuführen ist. Entgegen dieser Aussage kann die Berechnung der 
Aufstockungsbeträge maschinell erfolgen. Die erforderliche Durchschnittsberechnung ist  je-
doch weiterhin manuell durchzuführen. Das Ergebnis der manuellen Berechnung ist über die 
Lohnart 3714 (Durchschnitt Url/AU ATZ) im Infotyp 0015 Ergänzende Zahlung zu pflegen.  
 
 
2  D a r s t e l l u n g e n  i m  P r o t o k o l l b a u m  
 
2 . 1  E r h ö h u n g  d e s  z u s a t z v e r s o r g u n g s p f l i c h t i g e n  E n t g e l t s  
 
Aufgrund der Änderungen im Tarifvertrag zur Altersversorgung (ATV), nach denen für nach dem 
31.12.2002 geschlossene Altersteilzeitverträge ein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt in Hö-
he des 1,8fachen der Bezüge nach § 4 TV ATZ zu berechnen ist, wurde das Altersteilzeitmodell 
OAT2 ATZ ÖD (Vereinbarung nach 31.12.2002) im Infotyp 0521 Altersteilzeit D eingerichtet. 
Nur bei Pflege des Altersteilzeitmodells OAT2 ATZ ÖD wird die Berechnung des um den 
1,8fach erhöhten Wertes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts maschinell durchgeführt.  
Hinweis: 
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass bei Vorhandensein einer der Lohnarten 3770 - 
3774 in den Infotypen 0014 Wiederkehrende Be/Abzüge bzw. 0015 Ergänzende Zahlung keine 
maschinelle Berechnung der Aufstockungsbeträge und auch keine maschinelle Berechnung 
des 1,8fach erhöhten Wertes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erfolgt. 
 
Die Bildung des um den 1,8fachen erhöhten Wertes wird im IPV System in vier Schritten vorge-
nommen: 
 
Folgende Knotenpunkte sind im Protokollbaum zu öffnen: 
 
SV, Steuer, Nettozusagen, Zusatzversorg. ���� ATZ: ZV - Aufstockung ���� IF ZBEA Masch. ATZ? 
���� IF DATO Abfrage ATZ? ����IF DOAR  TZ-Fiktivberechnung? ���� IF APPL ZVNU  Neue ZV-
Berechnung aktiv? ���� IF DOAU OAT2-Modell ���� s. Ausdruck 
 
 

 
 
 
Beim Öffnen der vier Knotenpunkte  
 
PRT DOAV NOAB  ATZ: ZV-Aufstockung: Ortszuschlag 
PIT   DOAV NOAB  ATZ: ZV-Aufstockung: Sonderentgelte 
PRT DOAV P70 NOAB  ATZ: ZV-Aufstockung: Rest 
PRT ZOAV NOAB  ATZ: ZV-aufstockung: EinkommensangG 
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erscheinen jeweils die Unterknotenpunkte Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. 
 

 
 
Das Ergebnis der Berechnung des 1,8fachen Wertes ist durch Doppelklick des Unterknoten-
punktes Ausgabe anhand der Lohnart /O5E ZV-Aufstockung Regelentg. zu erkennen. 
 

 
 
 
 
2 . 2  A u f s t o c k u n g s b e t r ä g e  g e m .  §  5  ( 1  -  4 )  T V  A T Z  
 
Im IPV System ist die Berechnung der Aufstockungsbeträge innerhalb des Protokollbaumes 
nachvollziehbar, wenn folgende Knotenpunkte geöffnet werden: 
 
SV, Steuer, Nettozusagen, Zusatzversorg. ���� Altersteilzeit: PNetto, RV-Aufstockung ���� IF 
ZBEA maschinelle Berechnung nur bei BeamtenSB ���� ELSE Berechnung Steuer ���� Verarbei-
tung der Altersteilzeit NEU ���� IF  DATO Hat Mitarbeiter Altersteilzeit ? ���� DATZ ATZM ATZ-
Modul ����  s. folgenden Ausdruck : 
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Auf die Zeile mit dem Text Tarifliche Berechnung der Aufstockungsbeträge ist ein Doppelklick 
auszuführen. Durch Einfachklick auf den Button   wird die komplette Berechnung der Aufsto-
ckungsbeträge angezeigt. Es erscheint folgende Bildschirmansicht: 
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Im Block Berechnung der Aufstockung 1 wird die Ermittlung der Aufstockung um 20%  
gem. § 5 (1) TV ATZ dargestellt. 
 
Im Block Berechnung des Mindestnetto ist ersichtlich, welches ungerundete Vollzeitbrutto sys-
temseitig zugrunde gelegt wird, um die Mindestnettoberechnung gem. § 5 (3) TV ATZ durchzu-
führen. Innerhalb dieser Berechnung findet auch die kaufmännische Auf- bzw. Abrundung auf 
den nächsten durch 5,00 € teilbaren Betrag statt. 
 
Der Block Berechnung der Aufstockung 2 stellt die Berechnung der Zusatzaufstockung auf 83% 
gem. § 5 (2) TV ATZ dar.  
 
Auf die Darstellung der Berechnung des RV-Aufstockungsbetrages wird in Tz. 2.4 eingegangen. 
 
 
2 . 3  D u r c h s c h n i t t  d e r  A u f s t o c k u n g s b e t r ä g e  g e m .  §  8  ( 1 )  T V  A T Z  
 
In den Fällen des § 37 BAT / BAT-O bzw. § 34 BMT-G / BMT-G O ist nach Ablauf der Entgelt-
fortzahlung bis zum Ende der jeweiligen Krankenbezugsfrist der Aufstockungsbetrag in Höhe 
des kalendertäglichen Durchschnitts des nach § 5 (1) und (2) TV ATZ in den letzten drei abge-
rechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrages zu zahlen.  
 
Diese Berechnung ist systemseitig hinterlegt und kann durch Öffnen folgender Knotenpunkte im 
Protokollbaum wie folgt nachvollzogen werden: 
 
Durchschnitt Aufstockung für KG-Zuschuß� IF DATO Hat Mitarbeiter Altersteilzeit ? � IF 
DOO1 Neue Lösung? � IF ZBEA maschi.Berechnung derzeit nur Beamte SB � IF DOAD An-
spruch auf Krankengeldzuschuß ? � s. Ausdruck 
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Durch Doppelklick auf das Feld Datumsangaben bereitstellen  ist die Berechnung des Durch-
schnittsbetrages ersichtlich: 
 
  
Periode ist relevant                                         
                                                             
Lohnarten kumuliert aus der Periode: 01.04.2004 30.04.2004   
Lohnart   Betrag/Einheit       Anzahl       Betrag           
/215                0,00                   30,00         245,20           
                                                             
Import Ergebnis Periode - 02                                 
Verarbeitung für die Periode 01.03.2004 31.03.2004           
DOAF      *            NUM=FC KB                             
DOAF      *            TABLEMV                               
DOAF      *            NUM-BLPIND                            
DOAF      *            NUM?0                                 
DOAF      *   *        RTE=O /215                            
DOAF      *   *        RTE?0                                 
DOAF      *   * =      MEANV REL                             
Relevanztest für die Periode wurde durchgeführt              
Periode ist relevant                                         
                                                             
Lohnarten kumuliert aus der Periode: 01.03.2004 31.03.2004   
Lohnart   Betrag/Einheit       Anzahl       Betrag           
/215                0,00                   30,00         245,20           
                                                             
Import Ergebnis Periode - 03                                 
Verarbeitung für die Periode 01.02.2004 29.02.2004          
 DOAF      *            NUM=FC KB                            
 DOAF      *            TABLEMV                              
 DOAF      *            NUM-BLPIND                           
 DOAF      *            NUM?0                                
 DOAF      *   *        RTE=O /215                           
 DOAF      *   *        RTE?0                                
 DOAF      *   * =      MEANV REL                            
 Relevanztest für die Periode wurde durchgeführt             
 Periode ist relevant                                        
                                                             
 Lohnarten kumuliert aus der Periode: 01.02.2004 29.02.2004  
 Lohnart   Betrag/Einheit       Anzahl       Betrag          
 /215                0,00                   30,00         245,20          
                                                             
 Kumulation in Tabelle MV:                                   
 Schlüssel     Betrag/Einheit       Anzahl       Betrag      
 15 03 03                0,00                 90,00          735,60      
                                                             
 Ausführen der Endeverarbeitung                              
 DOAH      *            AMT=M                                
 DOAH      *            NUM=M                                
 DOAH      *            NUM?0                                
 DOAH      *   *        DIVID ANR                            
 Berechneter Durchschnittswert : 8,17                        
                                                             
 Ende der Durchschnittsberechnung                                                                                        
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HINWEIS: 
Im IPV System wird der Durchschnittsbetrag der Aufstockungsbeträge dann fehlerhaft ermittelt, 
wenn in einem der Bemessungsmonate eine Einmalzahlung vorhanden ist. In diesen Fällen ist 
der Durchschnittsbetrag manuell zu berechnen und über die Lohnart 3869 manuell Durchschnitt 
Aufstockung im Infotyp 0015 Ergänzende Zahlung zu pflegen. 
 
 
2 . 4  D a r s t e l l u n g  d e r  S V - B e t r ä g e  
 
Auch die Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung kann im IPV System anhand des 
Protokollbaumes durch Öffnen folgender Knotenpunkte nachvollzogen werden: 
 
SV, Steuer, Nettozusagen, Zusatzversorg. ���� Sozialversicherung (D) Berechnung ���� DSV BSV 
P2 SV-Berechnung durchfuehren ���� s. Ausdruck 
 

 
 
Durch Doppelklick auf das Feld der jeweiligen Berechnung (KV, RV, AV oder PV) werden die 
gebildeten Bruttobeträge und die abzuführenden Beiträge ersichtlich. 
 
Der Arbeitgeber hat gemäß § 5 (4) TV ATZ in der Rentenversicherung zusätzliche Beiträge zu 
entrichten und zwar in Höhe des Beitrags, der auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 % des 
auf die Beitragsbemessungsgrenze begrenzten fiktiven „Bemessungs-Arbeitsentgeltes“ und 
dem nach § 4 TV ATZ tatsächlich erzielten Arbeitsentgeltes für die Altersteilzeitarbeit entfällt.  
 
Bei Überschreitung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung wird der RV-
Aufstockungsbetrag von dem auf die Beitragsbemessungsgrenze begrenzten Vollzeitbrutto 
ermittelt und entsprechend auf dem Entgeltnachweis angedruckt. 
 
Im IPV System ist dieser Sachverhalt in der Berechnung zur Rentenversicherung anhand fol-
gender Lohnarten erkennbar: 
 

  

���� 
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Die Lohnart /301 RV-BBG beinhaltet die ungekürzte Beitragsbemessungsgrenze der Renten-
versicherung (hier: 5.150,00 €). Diese wird auf 90% gekürzt (/3A5 RV BBG Altersteilzeit,  
hier: 4.635,00 €). 
 
 

   
 
 
Aus der Berechnung gem. § 5 (4) TV ATZ resultiert als Ergebnis die Lohnart /3AB tarifliches 
RV-Bemessungsbrutto Aufstockung Altersteilzeit AG. 
 
Diese Lohnart beinhaltet den tariflichen Aufstockungsbetrag zur Rentenversicherung  
(hier: 664,96 €). Von diesem Aufstockungsbetrag werden die zusätzlichen Beiträge zur Renten-
versicherung ermittelt, die der Arbeitgeber trägt (Lohnart /36PATZ tariflicher RV-AG-Anteil Auf-
stockung, hier: 129,66 €).  
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3  D a r s t e l l u n g  a u f  d e m  E n t g e l t n a c h w e i s  
 
3 . 1  A u f s t o c k u n g s b e t r ä g e  g e m .  §  5  ( 1 )  -  ( 4 )  T V  A T Z  
 
Die maschinell ermittelten Aufstockungsbeträge werden auf dem Entgeltnachweis jeweils sepa-
rat ausgewiesen: 
 

  
 
 
Der ���� RV-Aufstockungsbetrag gem. § 5 (4) TV ATZ wird nachrichtlich ausgewiesen. 
 
Der Differenzbetrag zwischen dem zusatzversorgungspflichtigen Altersteilzeitentgelt und den 
um das1,8fache erhöhten zusatzversorgungspflichtigen Bezügen gem. §15 Abs. 2 Tarifvertrag 
Altersversorgung (ATV) ist als ZVE Erh. ATZ nachrichtlich dargestellt. Dieser Betrag ist bereits 
im ���� ZVK-Brutto lfd. enthalten. 
 
Die Aufstockung gem. § 5 (1) TV ATZ um 20 % der Bezüge gem. § 4 TV ATZ ist als ���� Aufsto-
ckung 20 % bezeichnet. 
 
Die Zusatzaufstockung auf 83 % gem. § 5 (2) TV ATZ wird als ���� Aufstockung 83 % ange-
druckt. 
 
 
3.1.1 Nachberechnungsbeleg (Muster Aktenausfert igung) 
 
.  
Bei der Umstellung von manueller auf maschinelle Berechnung der Altersteilzeit erfolgt die 
Rückrechnung der manuell berechneten und im IPV System gepflegten Beträge (s. Nachbe-
rechnungsbeleg, Block WB). Die maschinell berechneten Beträge werden im Nachberech-
nungsbeleg zu dem Block WA aus Platzgründen zusammengefasst und unter dem Begriff Al-
tersteilzeitzuschlag ausgewiesen. 

����

���� 

���� 
����
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Die einzelnen Aufstockungsbeträge, die aus der Rückrechnung resultieren, sind in den Abrech-
nungsergebnissen anhand der Lohnart /611 Altersteilzeit: Tarifliche Aufstockung 1 (= Aufsto-
ckung 20%) und der Lohnart /612 Altersteilzeit:Tarifliche Aufstockung 2 (= Aufstockung 83%) 
der betreffenden Abrechnungsperiode ersichtlich.  
 
Alternativ besteht die Möglichkeit im Bereichsmenü ZPER ���� Menü Personal ���� Untermenü 
Personalabrechnung ���� Untermenü Mit Entgeltnachw. lfd. u.Rückrechnung einen Entgeltnach-
weis ohne Nachberechnungsbeleg anzuzeigen. Hier wird dann für jede Abrechnungsperiode ein 
Entgeltnachweis erstellt.  
 

 
 
 
 
 
3 . 2  L o h n k o n t o  
 
Die Aufstockungsbeträge werden im Lohnkonto wie folgt dargestellt: 
 
Im Block Altersteilzeit sind die Aufstockungsbeträge zur Rentenversicherung (gem. § 5 Abs. 4 
TV ATZ) ersichtlich.  
Die laufenden Aufstockungsbeträge werden, wie unter Tz. 2.4 erläutert, mit der  
Lohnart /3AB RV-BMAT (tarifliches RV-Bemessungsbrutto Aufstockung Altersteilzeit AG)  
abgebildet. Mit der  
Lohnart /36P RV-AGAuf (ATZ tariflicher RV-AG-Anteil Aufstockung) 
werden die dazugehörenden Beiträge ausgewiesen.  
Wird eine Einmalzahlung gewährt, werden die hierauf entfallenden Aufstockungsbeträge in der 
Lohnart /329 RV-BMEin (ATZ tar. RV-BBrut.EZAufAG)  
abgebildet. Die hierzu gehörenden Beiträge werden in der  
Lohnart /36T RV-AGEin (ATZ tar. RV-AG-Ant.AufEZ)  
ausgewiesen. 
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Im Block Altersteilzeitzuschläge werden die Aufstockungsbeträge gem. § 5 (1) und (2) TV ATZ 
als Monatsbeträge und als Jahressumme dargestellt.  
 
Die aus der Durchschnittsberechnung für Zeiten mit Krankengeldzuschussanspruch resultieren-
den Aufstockungsbeträge (gem. § 8 Abs. 1 TV ATZ) werden hier nicht dargestellt. 
 
Im Block Sonstiges werden nachrichtlich die aufgelaufenen Aufstockungsbeträge gem. § 5 (1) 
TV ATZ mit der Lohnart /611 ATZ tar. Aufstockung 1 ausgewiesen. 
 

 
 
 
 
3 . 3  L o h n s t e u e r b e s c h e i n i g u n g  
 
Die Aufstockungsbeträge gem. §§ 5 (1-3), 8 (1) TV ATZ sind zwar steuer- und sozialversiche-
rungsfrei, gelten aber als sogenannte Lohnersatzleistungen und werden auf der Lohnsteuerbe-
scheinigung in Zeile 15 ausgewiesen. 
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In die Zeile 15 fließen die Lohnarten 
/611 ATZ tar. Aufstockung 1(= Aufstockung 20%),   
/612 Altersteilzeit:Tarifliche Aufstockung 2 (= Aufstockung 83%) und  
/215 ATZ Aufstockung KG-Zusch(Durchschnittsbetrag gem. § 8 Abs. 1 TV ATZ)  
ein. 
 
 
3 . 4  L o h n s t e u e r j a h r e s a u s g l e i c h  
 
Ein Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber ist bei Beschäftigten in Altersteilzeit nicht 
zulässig. Systemseitig wird in den Fällen mit maschineller Berechnung der Altersteilzeitbeträge 
der Lohnsteuerjahresausgleich ausgeschlossen.  
 
Weitere Informationen zum maschinellen LJA sind im Tz.1.12 des  IPV - Rundschreibens Nr.  
10 / 2004 enthalten. 
 
 
3 . 5  E i n m a l z a h l u n g  
 
Die Aufstockungsbeträge zur Rentenversicherung werden im Falle einer Einmalzahlung (wie 
z.B. Zuwendung) auf dem Entgeltnachweis getrennt nach der monatlichen (RV-Aufstockung 
ATZ) und der einmaligen Zahlung (RV-Aufstockung ATZ (EGA) ) dargestellt. 
 
Für die Berechnung des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts gem. § 15 (2) ATV wird eben-
falls eine Unterscheidung zwischen laufendem und einmaligem Entgelt auf dem Entgeltnach-
weis vorgenommen (ZVE Erh. ATZ und ZVE erh. ATZ einmalig). 
 
 

 

 
 
Bei der Darstellung der Aufstockungsbeträge gem. § 5 (1-3) TV ATZ ist eine Unterscheidung 
zwischen laufenden und einmaligen Aufstockungsbeträgen auf dem Entgeltnachweis nicht er-
forderlich, da Einmalzahlungen als Bezüge im Sinne des § 4 (1) TV ATZ gelten und den Mo-
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natsbezügen des Monats hinzuzurechnen sind, in dem sie fällig werden. Erst danach sind die 
Aufstockungsbeträge gem. § 5 (1-3) TV ATZ zu ermitteln. 
 
 
4  W e i t e r e  H i n w e i s e  
 
4 . 1  W e r t g u t h a b e n  
 
4.1.1 Wertguthaben bei Rechtskreiswechsel 
 
Im IPV-Rundschreiben Nr. 11/2004 haben wir unter Tz. 2.6.2 beschrieben, wie die aufgelaufe-
nen Wertguthaben im IPV System manuell vorgegeben werden können. 
 
Wechselt ein/e Beschäftigte/r in der Arbeitsphase des Blockmodells den SV-Rechtskreis (z.B. 
von West nach Ost) wird sowohl für den bisherigen SV- Rechtskreis (hier: West) als auch für 
den künftigen SV-Rechtskreis (hier: Ost) jeweils ein Wertguthaben aufgebaut. 
 
 
Das IPV System baut in dem genannten Beispiel das zu Beginn der Freistellungsphase vorhan-
dene Wertguthaben des SV-Rechtskreises Ost ab. Das Wertguthaben des SV-Rechtskreises 
West wird in diesem Fall nicht systemseitig abgebaut.   
 
Damit das gesamte Wertguthaben systemseitig abgebaut werden kann, ist es erforderlich, mit 
den  
Lohnarten 3860 ATZ Vorgabe WertG W bzw. 3861 ATZ Vorgabe WertG O  
im Infotyp 0015 Ergänzende Zahlung das Wertguthaben aus dem SV-Rechtskreis, der zu Be-
ginn der Arbeitsphase vorgelegen hat, manuell dem zu Beginn der Freistellungsphase vorlie-
genden SV-Rechtskreis hinzuzufügen.  
 
An dem oben erwähnten Beispiel sei dies verdeutlicht: 
 
Beginn Arbeitsphase: SV-Rechtskreis West 
Beginn Freizeitphase: SV-Rechtkreis Ost 
 
Damit im IPV System kein Restwertguthaben verbleibt, das nicht abgetragen werden kann, ist 
zu Beginn der Freistellungsphase mit der Lohnart 3861 ATZ Vorgabe WertG O das Wertgutha-
ben aus dem SV-Rechtskreis West dem SV-Rechtskreis Ost vorzugeben und das Wertgutha-
ben des SV-Rechtskreises West  mit der Lohnart 3860 ATZ Vorgabe WertG W als Negativbe-
trag zu erfassen. Das Entstehungsdatum im Infotyp 0015 Ergänzende Zahlung muss identisch 
mit dem Beginndatum der Freizeitphase sein.  
 
 
4.1.2 Wertguthaben beim Wechsel zwischen maschinel ler und manuel ler Be-

rechnung 
 
Bei Wechsel von der maschinellen Berechnung der Altersteilzeitbeträge zur manuellen Berech-
nung der Altersteilzeitbeträge (Pflege der Lohnarten 3770 - 3774) wird systemseitig für den Zeit-
raum der manuellen Berechnung kein Wertguthaben gebildet.  
Erfolgt nach einer manuellen Berechnung wieder eine maschinelle Berechnung der Altersteil-
zeitbeträge, ist das ermittelte Wertguthaben aus den vorherigen Zeiträumen der jeweils maschi-
nellen Berechnung in den ursprünglichen Abrechnungsperioden, nicht jedoch in den aktuellen 
Abrechnungsergebnissen, sichtbar. 
In der Freistellungsphase wird systemseitig auf diese/s Wertguthaben wieder zurückgegriffen. 
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4 . 2  N e u e s  U n t e r m e n ü  i m  B e r e i c h s m e n ü  Z P E R  
 
Im Bereichsmenü ZPER�  Menü Infosysteme� Untermenü Auswertungen ist das Untermenü 
Altersteilzeit Tarif neu eingefügt worden. Hier sind die gesetzliche und die tarifliche Mindest 
nettotabelle hinterlegt. 
 
Wird das Untermenü Altersteilzeit Tarif � gesetzlich per Einfachklick geöffnet, bestehen über 
den Button Varianten   folgende Auswahlmöglichkeiten: 
 

 
 
Durch Doppelklick auf den ersten Variantennamen wird folgende Bildschirmmaske angezeigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Feld Brutto-Monatsarbeitsentgelt ist das von Ihnen manuell ermittelte Vollzeitbrutto einzutra-
gen.  
Die Mindestnettotabelle ist in 5,00 € - Schritten aufgebaut. Auf Grundlage des eingegebenen 
Betrages wird der nächste durch 5,00 € teilbare Betrag angezeigt (z.B. 1222,50 € = Anzeige ab 
1225,00 €; 1222,49 € = Anzeige ab 1220,00 €). 
 
Das Feld Lohnsteuertabelle ist durch die Auswahl der entsprechenden Variante schon vorbe-
legt. Eine Pflege ist nicht erforderlich. 
 
Das Feld Steuerklasse ist mit dem Wert der Steuerklasse des/der Altersteilzeitbeschäftigten zu 
pflegen. 
Erfolgt kein Eintrag, wird für den vorgegebenen Wert im Feld Brutto-Monatsarbeitsentgelt die 
Tabelle mit allen Mindestnettobeträgen nach Steuerklassen angezeigt. 
 
Das Feld Gültigkeitsdatum ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und nur dann zu über-
schreiben, wenn die Mindestnettowerte für ein abweichendes Jahr angewählt werden sollen. 
 
Das Feld Tabelle drucken ist mit � vorbelegt und keinesfalls zu ändern, da sonst die Mindest-
nettowerte nicht angezeigt werden. Wird der Haken entfernt, würde nur der Mindestnettobetrag 
des vorgegebenen Wertes angezeigt werden. 
 
Das Feld West-Ost-Kennzeichen ist systemseitig mit dem Kennzeichen W (West) vorbelegt. 
Dieses Kennzeichen steuert innerhalb der Mindestnettotabelle die Begrenzung auf die Bei-
tragsbemessungsgrenzen der Rentenversicherung. Bei Eingabe des Kennzeichens O (Ost) 
werden nur die Mindestnettowerte bis zur Beitragsbemessungsgrenze Ost der Rentenversiche-
rung angezeigt. 
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Die Werte zu den Feldern gesetz. Mindestnetto (70%) und pauschaliertes Netto (100%) sind 
bereits voreingestellt. 
 
Zum Anzeigen der Mindestnettotabelle ist anschließend der Button           Ausführen (F8) zu 
drücken. 
 
Wird das Untermenü Altersteilzeit Tarif � tariflich per Einfachklick geöffnet, sind die über den 
Button Varianten   angebotenen Auswahlmöglichkeiten je nach Mitarbeitergruppe (Angestell-
te oder Arbeiter) zu verwenden, da hierüber die Mindestnettotabelle 2003 aufgerufen wird. 
 

 
 
Durch Doppelklick auf den ersten Variantennamen wird folgende Bildschirmmaske angezeigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Feld Brutto-Monatsarbeitsentgelt ist das von Ihnen manuell ermittelte Vollzeitbrutto einzutra-
gen.  
Die Mindestnettotabelle ist in 5,00 € - Schritten aufgebaut. Auf Grundlage des eingegebenen 
Betrages wird der nächste durch 5,00 € teilbare Betrag angezeigt (z.B. 1222,50 € = Anzeige ab 
1225,00 €; 1222,49 € = Anzeige ab 1220,00 €). 
 
Das Feld Lohnsteuertabelle ist systemseitig mit dem Wert A (= allgemeine Lohnsteuer) vorbe-
legt. Eine Pflege mit dem Wert B ist nur dann erforderlich, wenn die besondere 
Lohnsteuertabelle zur Anwendung kommen soll. 
 
Das Feld Steuerklasse ist mit dem Wert der Steuerklasse des/der Altersteilzeitbeschäftigten zu 
pflegen. 
Erfolgt kein Eintrag, wird für den vorgegebenen Wert im Feld Brutto-Monatsarbeitsentgelt die 
Tabelle mit allen Mindestnettobeträgen nach Steuerklassen angezeigt. 
 
Das Feld Gültigkeitsdatum ist mit dem Wert 01.01.2003 vorbelegt und in keinem Fall zu über-
schreiben, da über diesen Wert der Aufruf der Mindestnettotabelle des jeweiligen Jahres ge-
steuert wird. Für den Bereich Tarif ist die Mindestnettotabelle 2003 für die Jahre 2004 ff. festge-
schrieben. 
 
Das Feld Tabelle drucken ist mit � vorbelegt und keinesfalls zu ändern, da sonst die Mindest-
nettowerte nicht angezeigt werden. Wird der Haken entfernt, erscheint nur der Mindestnettobe-
trag des vorgegebenen Wertes. 
 
 
Das Feld West-Ost-Kennzeichen ist systemseitig mit dem Kennzeichen W (West) vorbelegt. 
Dieses Kennzeichen steuert innerhalb der Mindestnettotabelle die Begrenzung auf die Bei-
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tragsbemessungsgrenzen der Rentenversicherung. Bei Eingabe des Kennzeichens O (Ost) 
werden nur die Mindestnettowerte bis zur Beitragsbemessungsgrenze Ost der Rentenversiche-
rung angezeigt. 
 
Der Eintrag im Feld pausch. Netto (Vorgabe %-Satz) ist nicht zu ändern, da tarifrechtlich die 
83% - Mindestnettotabelle zur Anwendung kommen muss. 
 
Das Feld Mitarbeitergruppe ist nicht zu pflegen, da die entsprechende Auswahl (A oder C) be-
reits über die gewählte Variante getroffen wird. 
 
Zum Anzeigen der Mindestnettotabelle ist anschließend der Button           Ausführen (F8) zu 
drücken. 
 
 
Diesem Rundschreiben ist eine Mitarbeiterinformation zur veränderten Darstellung der Aufsto-
ckungsbeträge auf dem Entgeltnachweis beigefügt. 
 
 
 
Im Auftrag Beglaubigt 
Rührmund Lüdtke 
 
 
 
 



 

Verteiler für das IPV – Rundschreiben Nr.: 12/2004 
 
 
An die Bezirksämter von Berlin  
Charlottenburg-Wilmersdorf SE Pers370,  
Friedrichshain-Kreuzberg PS-L, PS-Ansy, PS 37,  
Mitte PersAL, Pers 300, Pers 320,  
Neukölln SEP-FB Pers III,  
Treptow-Köpenick P, PIPV  
Reinickendorf PS L, Dir BA, PS 36, PS-ASB,  
Steglitz-Zehlendorf PS L, PS 2, PS 216, PS 15,  
Tempelhof-Schöneberg Pers IPV, PA III 1,  
Marzahn-Hellersdorf HPV L, PB 5, HPVL 3,  
Pankow PA L, PA 5, PA ABR 1, PA 52-ASB,  
Lichtenberg PS F, PAS 1, PAS,  
Spandau PA I, PA II ABR, PA II ASB,  
  
An die Senatsverwaltungen für  
Gesundheit, Soziales und Verbrau-
cherschutz 

ZS B, ZS D14, ZS B16,  

Inneres ZD Pers Ltr, SE Pers Kr., QF 34,  
Wirtschaft, Arbeit und Frauen IA 3, IA 37,  
Finanzen ZS A 15, ZS A 16,  
Stadtentwicklung SP 01, SP B 15, SP A,  
Justiz JVwA - AL -, I B 3, JVwA B II 1, JVwA - B I 1 -,  
Wissenschaft, Forschung und Kultur SE B, SE B 15, SE B 21,  
Bildung, Jugend und Sport SE P Ltr, SE P Vw, SE P C 11, SE C ASB1,  
  
An weitere Behörden  
Berliner Feuerwehr PS L, FI ORG, PS 33, PS ASB,  
Landesverwaltungsamt Berlin SB BL, II E, II E 5, SB Fin 2,  
Landespolizeiverwaltungsamt LPVA I B 4, LPVA I B 43, LPVA I B 44,  
Oberfinanzdirektion Berlin ST 2, ST 25, ST 277d, ST 251,  
Rechnungshof von Berlin PA Verw 13,  
Hochschule für Musik "Hanns Eisler" I,  
Hochschule für Schaupielkunst Büroleitung,  
Kunsthochschule Berlin-Weißensee Büroleitung,  
Landeseinwohneramt Berlin P/F L, P/F 1 Lo, P/F1 Ne,  
Zentrales Personalüberhang-
management 

ZeP Pers 34, ZeP SE 111,  

 
nachrichtlich an  
Landesbetrieb für Informationstechnik GB VI 3 
Senatsverwaltung für Inneres QA 1 
Hauptpersonalrat  
 
SSC Intern  
AG Betreuung IPV 14, IPV 141, IPV 142, IPV 143 
AG Fachorganisation IPV 44/45/46, IPV 47/48/49, IPV 40A/B/C 
TP Stellenwirtschaft IPV 6 
ZASB  
 



  Mitarbeiterinformation zur Darstellung der Altersteilzeitaufstockungbeträge auf dem      
 Entgeltnachweis 

 

Lohnnachweis für 01/2004

Abghs., RBm-SKzl-, SenInn - Landesverwaltungsamt Berlin

Verantwortliche Sachbearbeitung für Rückfragen:
Steuermerkmale 1/0,0 /

VERTRAULICH
Altersteilzeit Musterfrau

PNr:11000001 ZVK:(AA)VBL West Sen Inn
Beschäftigungsgrad: 50,00 %

Abghs., RBm-SKzl-, SenInn SV(W):KV/RV/AV/PV 1/1/1/1
Landesverwaltungsamt Berlin Kr.kasse BKK 409 13.9%
IPV Lohngruppe...... 2
MUSTER Stufe........... 01 (W)

Geb. 09.01.1943, BDA 11/2002

BEZÜGE/ABZÜGE TG/Std. EUR Monat

Monatstabellenlohn 833,73
Lohnzulage 16,68
Pausch.Erschwerniszus.36 22,44

Gesamtbrutto 872,85
Steuer-Brutto lfd. Bez. 881,00
SV-Brutto KV/PV lfd. 903,37
SV-Brutto RV/AV lfd. 903,37
RV-Aufstockung ATZ 684,91
ZVK-Brutto lfd. 1.553,17
ZVE Erh. ATZ 680,32
ZVK-Umlage 100,18
ZVK Hinz-Betrag SV 30,52
ZVK Hinz-Betrag Steuer 8,15

GESETZLICHE ABZÜGE
Krankenversicherung lfd. 62,78
Rentenversicherung lfd. 88,08
Arbeitslosenversich. lfd. 29,36
Pflegeversicherung lfd. 7,68

Gesetzliches Netto 684,95

WEITERE BEZÜGE
Aufstockung 20% 180,67
Aufstockung 83% 65,71

WEITERE ABZÜGE
ZV-Beitrag Entgelt 21,90

Zahlbetrag 909,43

10020000 Berliner Bank Ndl d Landesbank Berlin 001
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Die Darstellung der Altersteilzeitaufstockungsbeträge auf dem Entgeltnachweis ändert sich. 
Bisher sind die Altersteilzeitaufstockungsbeträge manuell ermittelt und in einer Summe als 
Brutto-Aufstockung ATZ im Block Be/Abzüge ausgewiesen worden. 
Da jetzt die Möglichkeit besteht, die Altersteilzeitaufstockungsbeträge maschinell berechnen 
zu lassen, werden die Aufstockungsbeträge in diesen Fällen im  
Block Weitere Bezüge als Aufstockung 20% und Aufstockung 83% getrennt dargestellt.
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